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Tagesordnungspunkt: 

Haushaltssatzung  und Haushaltsplan 2010 des Kindergartenzweckverbandes
Nord-Elm - Weisung an die Vertreter

Beschlussvorschlag:

Der Rat weist die entsandten Ratsmitglieder an, die Haushaltssatzung und den
Haushaltsplan 2010 des Kindergartenzweckverbandes Nord-Elm in der vorliegenden
Fassung zu beschließen.



Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Helmstedt hat mit Verfügung vom
12.07.2010 den Haushaltsplan 2010 des Kindergartenzweckverbandes Nord-
Elm  zurückgesandt, da die vorgelegten Unterlagen zum Teil nicht den gesetz-
lichen Vorschriften entsprachen bzw. fehlerhaft waren.

Insbesondere wurde beanstandet, dass das Jahresergebnis 2008 nicht im Haus-
haltsplan ausgewiesen worden ist. Das Haushaltsjahr 2008 wurde mit einem kauf-
männischen Hilfsprogramm (Haufe Office) gebucht, da die Haushaltsführung erst ab
2009 mit dem doppischen Verfahren Newsystem erfolgen konnte (Einstieg der
Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden in die Doppik ab 01.01.2009). Somit
mußte das Rechnungsergebnis 2008 manuell (unter Mithilfe der KDO durch Einrich-
tung einer besonderen Erfassungsmaske für die Eingabe des Rechnungsergebnis-
ses, das normalerweise automatisch aus dem System eingefügt wird) erfasst wer-
den.

Das Rechnungsergebnis 2008 wird nunmehr korrekt ausgewiesen.

Die wesentlichste Beanstandung war:

„Nach § 11 Abs. 1 der Verbandsordnung erhebt der Zweckverband von den Ver-
bandsmitgliedern eine Umlage, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.
Eine darüber hinausgehende extra Leistung – z. B. eines Defizitausgleiches für das
lfd. Jahr – seitens der Verbandsmitglieder ist nach der Verbandsordnung nicht vor-
gesehen. Das ordentl. Ergebnis 2010 schließt mit – 9.000 € ab. Der Haushaltsaus-
gleich 2010 wird nur durch die Veranschlagung außerordentlicher Erträge in Höhe
von 9.000 € erreicht. Somit dürfte es sich – entgegen der Darstellung im  Vorbericht
– bei den außerordentlichen Erträgen nicht um eine Defizitabdeckung aus 2009 han-
deln, zumal das Defizit nach dem vorläufigen Jahresergebnis rd. 12.850 € beträgt,
sondern um den Ausgleich des Jahres 2010. Zur Erreichung des Ausgleichs im Jahr
2010 ist eine höhere Verbandsumlage anstatt des Defizitausgleichs zu erheben.

Sofern vorgesehen ist, das Defizit aus dem Jahr 2009 im Jahr 2010 abzudecken,
muss das Jahr 2010 mit einem Überschuss in Höhe des voraussichtlichen Defizits
2009 abschließen.“

Die beigefügten Aufstellung mit dem Ergebnishaushaltssaldo 2009

- als ordentliches Ergebnis                -16.322,47 € und
- als außerordentliches Ergebnis       - 24.013,69 € aus.

Um diese Defizite abdecken zu können, muß der Haushaltsplan 2010 im ordentli-
chen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 16.000 € und im außerordentli-
chen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 24.000 € ausweisen.

Der Haushaltsplan 2010 wurde entsprechend überarbeitet und ist im Entwurf beige-
fügt.

Es bedarf einer neuen Beschlussfassung des Haushaltsplanes in den Gemeinden
der Verbandsmitglieder sowie in der Verbandsversammlung. Der Haushaltsplan
kann erst danach erneut bei der Kommunalaufsicht eingereicht werden.
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